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Zum Geleit 

"Gerechtigkeit erhöht ein Volk": dieser uralte Weisheitsspruch trifft 
gerade in der sozialen Demokratie den tiefsten Sinn des Rechts. Otto 
Kunze pflegt diesen Spruch, zumal alles Pathos ihm fernliegt, nicht zu 
zitieren. Gleichwohl ist damit der ethische und politische Gehalt seines 
breiten beruflichen Wirkens umschrieben. 

Als leitender Jurist des Bundesvorstandes des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes hat Dr. Kunze an der bedeutenden Entwicklung, die das 
Arbeitsrecht in Gesetzgebung, Rechtsprechung und Tarifpraxis durch-
lüufen hat, zwei Jahrzehnte hindurch beträchtlichen Anteil gehabt. In 
gleicher Weise gewichtig war seine Stimme im innergewerkschaft-
lichen Gespräch, wenn es um die Bildung von Rechtsmeinungen oder 
um die Formulierung rechtspolitischer Forderungen ging. Die von dem 
Bundeskongreß des DGB in München noch vor kurzem wieder so ein-
drucksvoll bekundete Erkenntnis, daß die Gewerkschaften nur inner-
halb der verfaßten Ordnung unseres Gemeinwesens ihre Aufgabe er-
füllen können, hat der Jubilar von jeher mit der ihm eigenen Beharr-
lichkeit und Überzeugungskraft vertreten. Er hat die Aufgabe der 
Gewerkschaften stets in dem Sinne umfassend gesehen, daß sie nicht 
allein die gesellschaftlichen und wirtsch·aftlichen Interessen der Arbeit-
nehmer zu wahren, sondern damit zugleich an der sozialstaatlichen 
Rechtsordnung mitzubauen haben. Diese Grundanschauung war auch 
die Leitlinie seines Wirkens in der Geschäftsführung des Wirtschafts-
wissenschaftlichen Instituts der Gewerkschaften. 

Weil Dr. Kunze in diesem Sinne seine Arbeit als Jurist stets am 
Gemeinwohl orientierte, strahlte seine Wirksamkeit weit über den 
Bereich der Gewerkschaften aus. Als langjähriger Vorsitzender der 
Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Juristen, als Richter am Ver-
fassungsgerichtshof des Landes Nordrhein-Westfalen, als Mitglied der 
Ständigen Deputation des Deutschen Juristentages, als Mitglied zahl-
reicher rechtspolitischer Kommissionen, als Arbeitnehmervertreter im 
Aufsichtsrat und in so manchen anderen Funktionen hat er seine 
glänzenden juristischen Fähigkeiten, seine erstaunliche Arbeitskraft in 
den Dienst staats-, unternehmens- und arbeitsrechtlicher Problem-
lösungen gestellt. In der großen Zahl seiner wissenschaftlichen Publi-
kationen hat sich ein Teil seiner Tätigkeit innerhalb der Arbeitnehmer-
organisationen und in der breiten Öffentlichkeit niedergeschlagen. 



VI Geleitwort 

Unbeirrbare Rechtlichkeit der Gesinnung und menschliche Wärme 
haben dem Jubilar eine große Zahl von Freunden gewonnen. Ein Teil 
von ihnen hat sich mit den Herausgebern in der Mitarbeit an dieser 
Festgabe verbunden, um Otto Kunze anläßlich seines Ausscheidens aus 
dem aktiven Dienst des DGB ein Zeichen der Verbundenheit zu ge-
ben. So gewiß das Gedeihen des Rechts oder sozialer Gebilde niemals 
allein die Leistung eines Einzelnen sein kann, so sicher ist auch, daß 
unser gesellschaftliches Leben verkümmern müßte ohne den Einsatz 
kraftvoller Persönlichkeiten, die sich rückhaltslos dem Dienst am Ge-
meinwohl verschrieben haben. Für sein Wirken in solchem Sinne möch-
ten Mitarbeiter und Herausgeber dem Jubilar aus Anlaß seines 65. Ge-
burtstages am 3. August 1969 Anerkennung und Dank bekunden. 

Bonn/Frankfurt, im August 1969 

Die Herausgeber 
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Demokratie 





Richterwahlau88chuß und ehrenamtliche Richter 

Von Gustav Heinemann* 

1. Fragestellung 

Wenn das Grundgesetz in Art. 92 die rechtsprechende Gewalt "den 
Richtern anvertraut", so liegt darin mehr als nur die Zuweisung staat-
licher Zuständigkeiten an eine Gruppe anonymer Staatsdiener, deren 
Aufgabe zufällig darin besteht, bei Streitfällen einen verbindlichen 
Rechts- und Wahrspruch zu fällen. In dem Wort "Anvertrauen" spie-
gelt sich das Bemühen um ein neues, nämlich demokratisches Verständ-
nis des Richters wider: Der Richter ist "nicht ein Werkzeug in der 
Hand eines anderen Trägers der Staatsgewalt"t, sondern leitet die 
Legitimität seiner richterlichen Funktionen unmittelbar aus der Souve-
ränität des Volkes ab, in dessen Namen er Recht spricht. 

Dieser unmittelbaren Verknüpfung der rechtsprechenden Gewalt mit 
der Volkssouveränität hat das Grundgesetz durch die verfassungsrecht-
liche Verankerung des Richterwahlprinzips, das in Art. 94 Abs. 1 für 
die Mitglieder des Bundesverfassungsgerichts, in Art. 95 Abs.2 für die 
Richter der obersten Gerichtshöfe des Bundes konstituiert ist, sinn-
fälligen Ausdruck verliehen. Die Auswahl der höchsten Richter ist nicht 
mehr allein Sache des staatlichen Behördenapparates, sondern wird 
vom Volk durch seine gewählten Vertreter mitbestimmt und mit-
verantwortet. 

Aber noch ein weiteres Element vermag die Rechtspflege, die früher 
weithin ein sorgsam gehütetes Reservat der Berufsjuristen war, als 
Äußerung des unter einer gemeinsamen Rechtsordnung geeinten Volkes 
zu verdeutlichen: Die Wahrnehmung richterlicher Aufgaben durch 
ehrenamtlich tätige Bürger. Dieses ehrenamtliche Ricbterelement hat 
seit Inkrafttreten des Grundgesetzes in allen Gerichtszweigen bis hin-
auf zu den obersten Gerichtshöfen eine zuvor nicht gekannte Stärkung 
erfahren. 

Im Bereich der obersten Gerichtshöfe können die ehrenamtlichen 
Richter beim BundesarbeitsgeriC'ht auf eine bereits durch das Arbeits-

• Dieser Beitrag entstand unter Mitarbeit von Oberverwaltungsgerichtsrat 
Dr. Max Dietlein, Lehrbeauftragter an der Universität Köln. 

1 Vgl. Dernedde, ZJBI 1949, S. 102. 
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4 Gustav Heinemann 

gerichtsgesetz von 19262 begründete Tradition verweisen. Hinzu kom-
men die ebenfalls ehrenamtlichen Richter beim Bundessozialgericht 
sowie die nichtberufsrichterlichen Beisitzer in verschiedenen Fach-
senaten des Bundesgerichtshofes, nämlich in den Senaten für Anwalts-
sachen, für Notarsachen, für Patentanwaltssachen, für Steuerberater-
und Steuerbevollmächtigtensachen, im Landwirtschaftssenat und im 
Dienstgericht des Bundes. Schließlich wird in den Disziplinar- und 
Wehrdienststrafsenaten des Bundesverwaltungsgerichts eine große An-
zahl nichtberufsrichtt!rlicher Beisitzer tätig. 

Das Nebeneinander von Richterwahlprinzip und ehrenamtlichem 
Richterelement, die jedes auf seine Weise die Rechtspflege als vom 
Volke selbst beliehene Gewalt darstellen, ist nicht ohne verfassungs-
rechtliche Problematik. So ist seit langem die Frage umstritten, ob die 
in Art. 95 Abs. 2 GG vorgeschriebene Mitwirkung des Richterwahlaus-
schusses auch bei der Berufung der ehrenamtlichen Richter der ober-
sten Gerichtshöfe geboten sei. Die Staatspraxis hat dieses Mitwir-
kungserfordernis bisher stets auf die Bestellung der Berufsrichter die-
ser Gerichtshöfe beschränkt, während die ehrenamtlichen Richter auf-
grund von Vorschlagslisten der nach den verschiedenen Gesetzen prä-
sentationsberechtigten Verbände und Körperschaften allein von dem 
jeweils zuständigen Bundesminister berufen worden sind. Besondere 
Bedeutung hat diese Frage für die Bundesarbeitsrichter, die von den 
~elbständigen Arbeitnehmerorganisationen - insbesondere den Ge-
werkschaften - sowie den Arbeitgebervereinigungen vorgeschlagen 
werden, sowie für die Bundessozialrichter, für die das Vorschlagsrecht 
teils bei den Sozialpartnern, teils bei bestimmten Behörden, teils bei 
den Zusammenschlüssen der Sozialversicherungsträger, der Kassen-
ärztlichen Vereinigungen und der Kriegsopfer liegt. Bisher wurden die 
als Bundesarbeits- oder Bundessozialrichter vorgeschlagenen Personen 
allein vom Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung berufen. 

Die Staatspraxis kann sich dabei auf die in Rechtsprechung3 und 
Schrifttum4 überwiegend vertretene Ansicht berufen, der Richterwahl-
ausschuß habe von Verfassungs wegen nur die Berufsrichter der ober-
sten Gerichtshöfe zu wählen. Dagegen haben sich vor allem Hamann5 

und Jahn6 gewendet, nach deren Ansicht der Richterwahlausschuß 

2 §§ 41 Abs.1, 43 Arbeitsgerichtsgesetz vom 23.12.1926 (RGBl I S.507). 
3 BGHZ 33, S. 381 f. 
4 BetteTmann, in: Bettermann-Nipperdey-Scheuner, Grundrechte, Bd.III 

Halbbd.2, S.607; KTeft, DRiZ 1961, S.166; GeigeT, Deutsches Bundesrecht, 
20. Lfg., II B 11, Erl. zu § 1 RiWahlG; DeTSch-VolkmaT, ArbGG, 6. Aufi., 
Anm.2 zu § 42; Dietz-Nikisch, ArbGG, Anm.3 zu § 43 u. a.; unentschieden 
NippeTdey, BB 1953, S.511. 

" Komm. zum GG, 2. Aufi., Anm. B 2 zu Art. 96. 
G DRiZ 1961, S. 315. 
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gleichermaßen bei der Berufung der haupt- und ehrenamtlichen Rich-
ter eingeschaltet werden muß. 

2. Wortauslegung der Verfassung 

Dem Wortlaut nach, von dem jede Norminterpretation ihren Ausgang 
nehmen muß, macht Art. 95 Abs. 2 GG - ebenso wie schon vor In-
krafttreten des 16. Änderungsgesetzes7 zum Grundgesetz Art. 96 Abs.2 
GG a. F. - keinen ausdrücklichen Unterschied zwischen Berufs- und 
ehrenamtlichen Richtern, sondern spricht allgemein von der "Berufung 
der Richter", an welcher der Richterwahlausschuß mitzuwirken habe. 
In diesem Zusammenhang ist darauf hingewiesen worden, das Grund-
gesetz spreche dort, wo es den Begriff "Bundesrichter" verwende8 , 

ebenso wie auch andere Rechtsvorschriften9 lediglich die Berufsrichter 
anlO• Die Verwendung des Begriffs "Bundesrichter" im IX. Abschnitt 
des Grundgesetzes über "Die Rechtsprechung" würde demnach nicht an 
die richterliche Funktion, sondern an den berufsrichterlichen Status 
des betreffenden Personenkreises anknüpfen. Dem wird man zwar 
folgen können. Nicht verständlich ist jedoch die daraus gezogene Folge-
rung, im gleichen Sinne müsse alsdann auch der in Art. 95 Abs. 2 GG 
- früher Art. 96 Abs. 2 S. 1 GG a. F. - verwendete Begriff "Richter" 
verstanden werden; denn man wird dem Verfassunggeber ohne zurei-
chenden Grund nicht unterstellen können, er habe den systematischen 
Regeln einer einheitlichen Rechtssprache zuwider im gleichen Abschnitt 
des Grundgesetzes zur Bezeichnung ein und desselben Tatbestandes 
unterschiedliche Begriffe geprägt. Bei einer bloßen Wortauslegung der 
betreffenden Verfassungsvorschriften wird man vielmehr das Wort 
,.Richter" in einem umfassenderen Sinne zu verstehen haben als das 
Wort "Bundesrichter". 

Allerdings will der Begriff "Richter" im IX. Abschnitt des Grund-
gesetzes bisweilen auch nur die Berufsrichter des Bundes und der Län-
der zusammenfassend bezeichnen, wie dies beispielsweise in Art. 97 
Abs. 2 GG der Fall ist, der die Entlassung und Amtsenthebung von 
Richtern behandelt. Soweit die Verfassung unter Richtern aber nur 
die Berufsrichter versteht, pflegt sie diese Einschränkung im allgemei-
nen jedoch durch nähere Umschreibungll, durch Verweisung12 oder 

7 Gesetz vom 18.6. 1968 (BGBI I, S.657). 
H Vgl. Art. 94 Abs. 1, S. 1, 96 Abs.4, 98 Abs. 1 und 2. 
9 §§ 42 Abs. 1, 43 Abs. 1 ArbGG, §§ 38 Abs.2, 45 Abs.2 SozGG, §§ 106 

Abs.2, 107 f. BRAO, Anlage I z. BBesG. 
10 Abg. Leuze i. d. BT-Sitzung vom 11. 6. 1953, Stenogr. Berichte, 1953, 

S. 13, 314 u. a. 
11 Vgl. Art. 97 Abs.2 GG. 
12 Vgl. Art. 98 Abs. 5 GG. 


